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Donnerstag (17.02.2022) 
Abfuhr der gelben Säcke 

Donnerstag (17.02.2022) 
Sprechtag Deutsche Rentenversicherung, Herr 
Bauer, von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
15.00 Uhr im Rathaus Stühlingen. Bitte vereinba-
ren Sie vorab einen Termin unter 07744 532-0 

Donnerstag (17.02.2022) 
Medienausgabe der Stadtbibliothek von 
15.30 bis 18.30 Uhr in der Stadthalle Stühlingen 

Freitag (18.02.2022) 
Wochenmarkt, von 7.00 bis 12.00 Uhr vor dem 
Haus Beil, Hauptstraße 2 

Samstag (19.02.2022) 
Recyclinghof, 9.00 bis 13.00 Uhr, 
Industriegebiet Stühlingen 

Montag (21.02.2022) 
Restmüllabfuhr 

Montag (21.02.2022) 
Überprüfung durch den TÜV von 13.00 bis 
14.00 Uhr beim Autohaus Amann GmbH, Bun-
desstraße 

Dienstag (22.02.2022) 
Überprüfung durch den TÜV von 9.30 bis 
10.30 Uhr beim Autohaus Amann GmbH, Bun-
desstraße, ab 9.00 Uhr beim Autohaus Leingru-
ber, Bundesstraße und ab 9.30 Uhr bei B&B Ser-
vice GbR, Bundesstraße 

Dienstag (22.02.2022) 
Überprüfung durch den TÜV (PKW/Schlep-
per) ab 14.00 Uhr beim Fahrzeughaus Engel in 
Lausheim 

Dienstag (22.02.2022) 
Medienausgabe der Stadtbibliothek von 
15.30 bis 18.30 Uhr in der Stadthalle Stühlingen 

Mittwoch (23.02.2022) 
Medienausgabe der Stadtbibliothek, von 
10.00 bis 12.00 Uhr in der Stadthalle Stühlingen 

Mittwoch (23.02.2022)
Recyclinghof, 14.00 bis 17.00 Uhr, 
Industriegebiet Stühlingen 

AMTLICHES

Redaktionsschlussänderung 
für das Mitteilungsblatt KW 8/2022 
Redaktionsschluss:  Freitag, 18.02.2022, 9.00 Uhr 
Erscheinungstag:   Mittwoch, 23.02.2022 

für das Mitteilungsblatt KW 9/2022 
Redaktionsschluss:  Freitag, 25.02.2022, 9.00 Uhr 
Erscheinungstag:   Mittwoch, 02.03.2022 

Wir bitten um rechtzeitige Abgabe der Manuskripte unter E-Mail: 
mitteilungsblatt@stuehlingen.de oder sekretariat@stuehlingen.de. 

Rathaus geschlossen 
Am Donnerstag, 24.02.2022 ist das Rathaus ab 12.00 Uhr geschlossen. 
Am Montag, 28.02.2022 ist das Rathaus ganztags geschlossen. 
Ansonsten sind wir zu den üblichen Sprechzeiten gerne für Sie da. 
Wir bitten um Beachtung. 

Ihre Stadtverwaltung 

Bald fertig mit der Schule – 
Was nun?
•	 DU weißt noch nicht, was Du in Zukunft 

machen willst?
•	 DU möchtest Deine Stärken erproben 

und endlich herausfi nden, was das 
Richtige für Dich ist?

•	 DU willst wertvolle erste Erfahrungen 
im Arbeitsleben sammeln?

In diesem Fall ist ein FSJ oder BFD bei 
uns vielleicht das Beste was Dir passieren 
kann!

Die Stadt Stühlingen sucht für das Schul-
jahr 2022/2023 Personen, für ein Frei-
williges Soziales Jahr oder ein Bun-
desfreiwilligendienst (m/w/d) für das 
Schulzentrum Stühlingen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei 
entsprechender Eignung berücksichtigt.
Die vollständige Stellenausschreibung 
entnimmst Du bitte unserer Homepage:
www.stuehlingen.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, mit 
den üblichen Unterlagen, bis spätestens 
28.02.2022 an
Stadt Stühlingen, Hauptamt, Schlossstra-
ße 9, 79780 Stühlingen oder 
personalamt@stuehlingen.de

 
Bald fertig mit der Schule – Was nun? 

DU weißt noch nicht, was Du in Zukunft machen willst?  
DU möchtest Deine Stärken erproben und endlich 
herausfinden, was das Richtige für Dich ist?  
DU willst wertvolle erste Erfahrungen im Arbeitsleben 
sammeln?  
 

In diesem Fall ist ein FSJ oder BFD bei uns vielleicht das 
Beste was Dir passieren kann! 
 

Die Stadt Stühlingen sucht für das  
Schuljahr 2022/2023  

Personen, für ein Freiwilliges Soziales Jahr 
oder ein Bundesfreiwilligendienst (m/w/d) für 

das Schulzentrum Stühlingen. 
 

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender 
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RATHAUS

Zentrale:   07744 532-0
Fax:    07744 532-22

Bürgermeister-
sekretariat  532-20 oder -21

Bürgerservice 532-32

Ordnungsamt 532-11

Bauamt    532-51

Grundbucheinsichtsstelle  532-39

Rechnungsamt 532-45

Tourismus und Standesamt 532-36

Internet: http/www.stuehlingen.de
E-Mail Adresse Stadt:
stadtverwaltung@stuehlingen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.:   8.00 – 12.00 Uhr
Do. Nachmittag 14.00 – 18.00 Uhr

Wasserversorgung: 
nach Dienstschluss  0171 2026037

Abwasserentsorgung: 
nach Dienstschluss         0152 54691981

Stadtbibliothek:  07744 9336566
E-Mail: 
kontakt@stadtbibliothekstuehlingen.de

Feuerwehrgerätehaus 6406

SCHULEN

Realschule 07744 93989-0
Hohenlupfenschule, GS 07744 1089
Grundschule Weizen 07744 5277

SCHWIMMBÄDER  

Schwimmbad Stühlingen  07744 933183
Schwimmbad Mauchen 07744 402

NOTRUFNUMMERN  

Notarzt/DRK Feuerwehr 112

Notfälle/Notrufnummer 110

Krankentransport 07751 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnärztliche 
Notrufnummer 01803 22 25 55-30

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 19 240

Polizeiposten Wutöschingen 07746 9285-0
(während der Dienstzeit)

Polizeirevier Waldshut 07751 8316-531
(rund um die Uhr)

EKS-Störungsnummer 0041 52624 4333

Energiedienst-
Störungsnummer 07623 92-1818

badenovaNetz GmbH-
Störungsnummer 0800 2767767

APOTHEKEN

Den Apothekennotdienst entnehmen Sie 
bitte den Tageszeitungen und der Hinweis-
tafel am Apothekeneingang oder unter 
der Festnetz Nr. 0800 0022833 bzw. Handy 
22833. Internet: www.aponet.de, 
www.lak-bw.notdienst-portal.de

KRANKENHAUS STÜHLINGEN

Zentrale 07744 531-0

PFLEGEEINRICHTUNGEN

Pflegeeinrichtung in den Brunnenwiesen 
(Stationär-, Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege) 
Hallauer Straße 11 07744 92986-0

St. Laurentius Bonndorf
Pflegeheim & Betreutes Wohnen 
(Kurzzeit-, Verhinderungs- und 
Tagespflege) 07703 9395-0

WICHTIGE RUFNUMMERN

Sozialstation 
Oberes Wutachtal 07703 937011
Sst-oberes.wutachtal@caritas-hochrhein.de

Dorfhelferinnen und 
Familienpflege  07741 9660 53 
oder  0173 4122399
raphaela.gunkel@dorfhelferinnenwerk.de

J.A. Hampel, Ambulanter 
Pflegedienst für daheim
In dringenden Fällen rund um 
die Uhr erreichbar   07743 5621

Malteser-Pflegedienst, Pflege und 
Betreuung – Hauswirtschaft
In dringenden Fällen Bereitschaftsdienst
ab 17.00 Uhr  07702 6089620

Nachbarschaftshilfe,  
JA attraktives Dorfleben 07744 3379783

Pflegeberatung 
von Deininger  Aid 07751 978371

Rotkreuzdienst
Krankenfahrten und 
Rollstuhlbus  0800 0079761

Beratungsstelle f. alters- und behinder-
tengerechtes Wohnen
des Landkreises in Trägerschaft 
des DRK 07741 913544

Diakonisches Werk Hochrhein
Dienststelle Waldshut 07751 83040

Tierschutzverein 
Löffingen u.U. e.V. 07654-314   
E-Mail: info@tierheim-loeffingen.de

Lebenshilfe Südschwarzwald
FUD für Familien mit Kindern 
mit Behinderungen 07741 9657277

Frauenberatungsstelle 07751 8082277

Frauen- und
Kinderschutzhaus 07751 3553

Schwangerschafts-
beratungsstelle 07751 898237
Donum vitae Hochrhein

bwlv Fachstelle Sucht Waldshut
Abteilung Alkohol, 
Medikamente, Glücksspiel 07751 89668-0
Abteilung Jugend- und 
Drogenberatung 07751 89677-0

TOURIST-INFORMATION

Öffnungszeiten 
TI Stühlingen/Hauptstraße 12
Montag bis Freitag   9.00-12.00 Uhr 
und  14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen
Tel.. +49(0)7744 1388
Fax +49(0)7744 1063
E-Mail: 
reinhard.schmitt@wuerttembergische.de
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Öffentliche Sitzung  
des Gemeinderates 
Am Montag, 21.02.2022, findet um 18.00 
Uhr eine öffentliche Sitzung des Gemeinde-
rates im Feuerwehrgerätehaus in Stühlingen 
statt. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, 
dass alle Besucher bzw. Teilnehmer an der 
Gemeinderatssitzung das gesetzliche Ab-
standsgebot nach der Corona-Verordnung 
des Landes und die einschlägigen Hygie-
nestandards einhalten müssen. 

Hinweis
Wir möchten auf die neue Corona-Verord-
nung verweisen, nach der alle Teilneh-
menden sowie alle Besucherinnen und Be-
sucher in der Alarmstufe die 3G Regelung 
einhalten müssen. Somit kann der Zutritt 
zur Sitzung nur geimpften, genesenen oder 
getesteten Personen (negativen Antigen-
testnachweis, nicht älter als 24 Stunden 
oder negativen PCR-Testnachweis, nicht 
älter als 48 Stunden) gestattet werden. 
 
Während der Sitzung ist Maskenpflicht! 

1) Einwohnerfragestunde  
2) Entwicklung Erneuerbarer Energien 
 hier: Steuerung der Entwicklung und 

Möglichkeiten für die Stadt Stühlingen 
a)  Vorstellung „Forum Energiedialog 

Baden-Württemberg“ 
b)  Festlegung weiterer Entwicklungs-

schritte
3) Bauantrag zur Nutzungsänderung EG, 

ehemalige Poststelle in zwei Wohnun-
gen, Erweiterung des bestehenden Bal-
kons auf Grundstück Flst.Nr. 75/1, Haupt-
straße 15, Gemarkung Stühlingen 

4) Bauantrag zum Neubau eines Wohn-
hauses mit Einliegerwohnung und 
Garage auf Grundstück Flst.Nr. 19, 
Lausheimer Straße 18, Gemarkung 
Stühlingen-Weizen 

5) Beschaffung Kindergarten Software
6) Aufhebung des Sperrvermerks beim 

Produkt 36.20.03.00 Beteiligung / Inte-
ressenvertretung Jugend  

7) - Aufhebung des Sperrvermerks beim 
Produkt 36.20 Jugendsozialarbeit an 
Schulen 

 - Überplanmäßige Mittelbereitstellung
8) Entscheidung über die Annahme ei-

ner Zuwendung (Spende) gemäss § 78 
Abs. 4 Gemeindeordnung 

 hier: zweckgebundene Spende von 
Dunkermotoren GmbH an die Real-
schule Stühlingen  

9) Sonstiges  
10) Bekanntgaben  
11) Anregungen und Anfragen  
 
Die Sitzungsunterlagen können im Bürge-
rinformationssystem unter www.stuehlin-
gen.de eingesehen werden. Die Sitzungsbe-
richte der einzelnen Gemeinderatssitzungen 
sind jederzeit auf unserer Homepage Stadt 
Stühlingen --> Stühlingen für Bürger --> 
Rathaus aktuell --> Sitzungsberichte des Ge-
meinderats einsehbar. 

Burger, Bürgermeister 

Fundbüro 
liegen gelassen wurde:
•	 1 schwarzer Herrenhandschuh
 
gefunden wurde:
•	 auf dem Parkplatz vom DM ein Gutschein
 
 
 

Für  
#ZUSAMMENHALT  
UND  
#WIRZEIGENHALTUNG

Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. 
Ängste und Bedenken,aber auch Fehlinfor-
mationen und Gerüchte halten Menschen 
vom Impfen ab.

Was hilft dagegen? Aufklärung und Ant-
worten.
Das Landratsamt Waldshut hat sich deshalb 
dazu entschlossen, auf der Facebook-Seite-
regelmäßig medizinische Fragen zum The-
ma Impfen zu beantworten. Der Pandemie-
beauftragte des Landkreises Waldshut, Dr. 
Olaf Boettcher und viele Ärztinnen und Ärz-
te, sind bereit, auf Ihre Fragen zu antworten. 
Sie können uns ihre Fragen per Nachricht 
über Facebook oder per Mail an 
medien@landkreis-waldshut.de senden.

Folgende Fragen wurden auf Facebook 
gestellt:

Dürfen auch Menschen über 50 
Jahren schon die vierte Impfung 
erhalten, wenn die dritte Imp-
fung erst drei Monate zurück-
liegt, oder ist es besser noch et-
was zu warten?

Antwort von Dr. Olaf Boett-
cher:Ü-50Jährige dürfen die vier-
te Impfung drei Monate nach der 
ersten Boosterung erhalten. Dies 
macht vor allem Sinn, wenn die 
Personengruppe gesundheitlich 
gefährdet ist, oder sie in einem 
medizinischen Beruf mit Patien-
tenkontakt tätig ist, oder sie in die 
Gruppe der systemrelevanten Per-
sonen, Polizei, Feuerwehr, THW, 
Altenheim, KITA, Spital oder nieder-
gelassene Praxis fällt.

Gilt man auch 12 Monate nach 
Zweitimpfung als geboostert 
oder gibt es da einen maximalen 
Abstand zwischen Zweitimpfung 
und Booster?

Antwort von Dr. Olaf Boettcher:-
Der Status „vollständig geimpft“ 
nach der Zweitimpfung oder „ge-
boostert“ nach der Drittimpfung 
ist aktuell zeitlich nicht begrenzt. 
Bedenken Sie aber: Der vollständig 
Geimpfte wird Quarantänepflichtig, 
wenn Jemand in seinem Haushalt 
positiv ist und die Zweitimpfung 
länger als drei Monate zurückliegt. 
Und noch was ist wichtig: Nach der 
Auffrischungsimpfung steigt die 
Schutzwirkung gegenüber einer 
Infektion mit der Omikron-Variante 
deutlich an 

FÜR #ZUSAMMENHALT UND #WIRZEIGENHALTUNG

Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. Ängste und Bedenken,  
aber auch Fehlinformationen und Gerüchte halten Menschen vom Impfen ab.

Was hilft dagegen? Aufklärung und Antworten. 
Das Landratsamt Waldshut hat sich deshalb dazu entschlossen, auf der Facebook-Seite 

regelmäßig medizinische Fragen zum Thema Impfen zu beantworten. Der Pandemiebeauftragte 
des Landkreises Waldshut, Dr. Olaf Boettcher und viele Ärztinnen und Ärzte, sind bereit, auf Ihre 
Fragen zu antworten. Sie können uns ihre Fragen per Nachricht über Facebook oder per Mail an 

medien@landkreis-waldshut.de senden. 

Folgende Fragen wurden auf Facebook gestellt:

Dürfen auch Menschen über 50 Jahren schon die vierte Impfung erhalten, wenn die 
dritte Impfung erst drei Monate zurückliegt, oder ist es besser noch etwas zu warten?

Antwort von Dr. Olaf Boettcher:
Ü-50Jährige dürfen die vierte Impfung drei Monate nach der ersten Boosterung erhalten. Dies 

macht vor allem Sinn, wenn die Personengruppe gesundheitlich gefährdet ist, oder sie in einem 
medizinischen Beruf mit Patientenkontakt tätig ist, oder sie in die Gruppe der systemrelevanten 
Personen, Polizei, Feuerwehr, THW, Altenheim, KITA, Spital oder niedergelassene Praxis fällt.

Gilt man auch 12 Monate nach Zweitimpfung als geboostert oder gibt 
es da einen maximalen Abstand zwischen Zweitimpfung und Booster?

Antwort von Dr. Olaf Boettcher:
Der Status „vollständig geimpft“ nach der Zweitimpfung oder „geboostert“ nach der Drittimpfung 
ist aktuell zeitlich nicht begrenzt. Bedenken Sie aber: Der vollständig Geimpfte wird Quarantäne

pflichtig, wenn Jemand in seinem Haushalt positiv ist und die Zweitimpfung länger als drei Monate 
zurückliegt. Und noch was ist wichtig: Nach der Auffrischungsimpfung steigt die Schutzwirkung 

gegenüber einer Infektion mit der Omikron-Variante deutlich an.

Informationsveranstaltung 
zur Covid-19 Schutz- 
impfung für Kinder  
ab 12 Jahren 
Neuer Termin am 23.02.2022 
Aufgrund der derzeit hitzigen Debatte 
um die Coronaimpfung, wird Dr.med. 
Ralf Berg einen Vortrag über die Ge-
schichte sowie die verschiedenen Va-
rianten von Impfungen halten. Der 
Vortrag ist vor allem an Kinder ab 12 
Jahren und deren Eltern gerichtet. 
 
Außerdem wird Dr. Berg verschiedene 
Arten von Impfungen vorstellen und 
dem Publikum zeigen. Zum Abschluss 
gibt es die Möglichkeit sich freiwillig 
Vorort impfen zulassen. 
 
Der Vortrag war ursprünglich ge-
plant am 09.02.2022, wird jetzt aber 
auf den 23.02.2022 um 16:00 Uhr im 
Konradsaal, Kalvarienbergstraße 4 
in 79780 Stühlingen verschoben. 
Wir laden Sie recht herzlich ein, den 
Vortrag unter den geltenden Corona 
Bedingungen Vorort anzuhören. Des 
Weiteren wird es auch einen Live Stre-
am via Zoom geben, um so viele Zuhö-
rer wie möglich zu erreichen. Auf den 
Live Stream gelangen Sie über folgen-
den Link bzw. QR Code: 
 
h t t p s : / / u s 0 5 w e b . z o o m . u s /
j/9065547330?pwd=aEZKTFU1Rlow-
dy9MRnhYZGZMRFhNUT09 

 
Unterstützt von der katholischen Kir-
chengemeinde Eggingen-Stühlingen 
Heilig Kreuz. 
 
Fragen richten Sie bitte an: 
ranginazamani@yahoo.de. 

Informationsveranstaltung zur Covid-19 Schutzimpfung für Kinder ab 12 Jahren  
Neuer Termin am 23.02.2022 
 
Aufgrund der derzeit hitzigen Debatte um die Coronaimpfung, wird Dr.med. Ralf Berg einen 
Vortrag über die Geschichte sowie die verschiedenen Varianten von Impfungen halten. Der 
Vortrag ist vor allem an Kinder ab 12 Jahren und deren Eltern gerichtet. 
 
Außerdem wird Dr. Berg verschiedene Arten von Impfungen vorstellen und dem Publikum 
zeigen. Zum Abschluss gibt es die Möglichkeit sich freiwillig Vorort impfen zulassen. 
 
Der Vortrag war ursprünglich geplant am 09.02.2022, wird jetzt aber auf den 
23.02.2022 um 16:00 Uhr im Konradsaal, Kalvarienbergstraße 4 in 79780 Stühlingen 
verschoben. 

Wir laden Sie recht herzlich ein, den Vortrag unter den geltenden Corona Bedingungen 
Vorort anzuhören. Des Weiteren wird es auch einen Live Stream via Zoom geben, um so viele 
Zuhörer wie möglich zu erreichen. Auf den Live Stream gelangen Sie über folgenden Link 
bzw. QR Code: 
 
https://us05web.zoom.us/j/9065547330?pwd=aEZKTFU1Rlowdy9MRnhYZGZMRFhNUT09  
 

 
Unterstützt von der katholischen Kirchengemeinde Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz.  
 
Fragen richten Sie bitte an: ranginazamani@yahoo.de. 
 
 

WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  
IN IHREM HEIMATBLATT

FÜR #ZUSAMMENHALT UND #WIRZEIGENHALTUNG

Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. Ängste und Bedenken,  
aber auch Fehlinformationen und Gerüchte halten Menschen vom Impfen ab.

Was hilft dagegen? Aufklärung und Antworten. 
Das Landratsamt Waldshut hat sich deshalb dazu entschlossen, auf der Facebook-Seite  

regelmäßig medizinische Fragen zum Thema Impfen zu beantworten. Der Pandemiebeauftragte 
des Landkreises Waldshut, Dr. Olaf Boettcher und viele Ärztinnen und Ärzte, sind bereit, auf Ihre 
Fragen zu antworten. Sie können uns ihre Fragen per Nachricht über Facebook oder per Mail an 

medien@landkreis-waldshut.de senden. 

Folgende Fragen wurden auf Facebook gestellt:

Dürfen auch Menschen über 50 Jahren schon die vierte Impfung erhalten, wenn die 
dritte Impfung erst drei Monate zurückliegt, oder ist es besser noch etwas zu warten?

Antwort von Dr. Olaf Boettcher:
Ü-50Jährige dürfen die vierte Impfung drei Monate nach der ersten Boosterung erhalten. Dies 

macht vor allem Sinn, wenn die Personengruppe gesundheitlich gefährdet ist, oder sie in einem 
medizinischen Beruf mit Patientenkontakt tätig ist, oder sie in die Gruppe der systemrelevanten 
Personen, Polizei, Feuerwehr, THW, Altenheim, KITA, Spital oder niedergelassene Praxis fällt.

Gilt man auch 12 Monate nach Zweitimpfung als geboostert oder gibt 
es da einen maximalen Abstand zwischen Zweitimpfung und Booster?

Antwort von Dr. Olaf Boettcher:
Der Status „vollständig geimpft“ nach der Zweitimpfung oder „geboostert“ nach der Drittimpfung 
ist aktuell zeitlich nicht begrenzt. Bedenken Sie aber: Der vollständig Geimpfte wird Quarantäne-

pflichtig, wenn Jemand in seinem Haushalt positiv ist und die Zweitimpfung länger als drei Monate 
zurückliegt. Und noch was ist wichtig: Nach der Auffrischungsimpfung steigt die Schutzwirkung 

gegenüber einer Infektion mit der Omikron-Variante deutlich an.

Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. Ängste und Bedenken, 
aber auch Fehlinformationen und Gerüchte halten Menschen vom Impfen ab.

Was hilft dagegen? Aufklärung und Antworten. 
Das Landratsamt Waldshut hat sich deshalb dazu entschlossen, auf der Facebook-Seite 

regelmäßig medizinische Fragen zum Thema Impfen zu beantworten. Der Pandemiebeauftragte 
des Landkreises Waldshut, Dr. Olaf Boettcher und viele Ärztinnen und Ärzte, sind bereit, auf Ihre 
Fragen zu antworten. Sie können uns ihre Fragen per Nachricht über Facebook oder per Mail an 

medien@landkreis-waldshut.de

Folgende Fragen wurden auf Facebook gestellt:

Dürfen auch Menschen über 50 Jahren schon die vierte Impfung erhalten, wenn die 
dritte Impfung erst drei Monate zurückliegt, oder ist es besser noch etwas zu warten?

Antwort von Dr. Olaf Boettcher:
Ü-50Jährige dürfen die vierte Impfung drei Monate nach der ersten Boosterung erhalten. Dies 

macht vor allem Sinn, wenn die Personengruppe gesundheitlich gefährdet ist, oder sie in einem 
medizinischen Beruf mit Patientenkontakt tätig ist, oder sie in die Gruppe der systemrelevanten 
Personen, Polizei, Feuerwehr, THW, Altenheim, KITA, Spital oder niedergelassene Praxis fällt.

Gilt man auch 12 Monate nach Zweitimpfung als geboostert oder gibt 
es da einen maximalen Abstand zwischen Zweitimpfung und Booster?

Antwort von Dr. Olaf Boettcher:
Der Status „vollständig geimpft“ nach der Zweitimpfung oder „geboostert“ nach der Drittimpfung 
ist aktuell zeitlich nicht begrenzt. Bedenken Sie aber: Der vollständig Geimpfte wird Quarantäne

pflichtig, wenn Jemand in seinem Haushalt positiv ist und die Zw
zurückliegt. Und noch was ist wichtig: Nach der Auffrischungsimpfung steigt die Schutzwirkung 

gegenüber einer Infektion mit der Omikron-Variante deutlich an.

Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. Ängste und Bedenken, 
aber auch Fehlinformationen und Gerüchte halten Menschen vom Impfen ab.

Was hilft dagegen? Aufklärung und Antworten. 
Das Landratsamt Waldshut hat sich deshalb dazu entschlossen, auf der Facebook-Seite 
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Die Stadt Blumberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Controller (m/w/d) 
für die Stadtkämmerei 

Ihre Aufgaben 

 Konzeption und Weiterentwicklung der Kommunalen Doppik zu einem 
ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen  

 Entwicklung und Fortschreibung eines regelmäßigen Berichtswesens und 
Controllings 

 Kosten- und Leistungsrechnung 
 Projektmanagement, u.a.  

o Digitalisierungsprojekte 
o Einführung und Weiterentwicklung eines Tax-Compliance-Management-

Systems 
o Sonderaufgaben der Amtsleitung  

Ihr Profil 

 Abgeschlossenes Studium zum Bachelor of Arts – Public Management bzw. Dipl. 
Verwaltungswirt (FH) (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Kenntnisse im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse sowie idealerweise Erfahrungen im Umgang mit SAP  

 Freude an der Gestaltung und Mitwirkung von Prozessen und der strategischen 
Ausrichtung der Stadt, Eigeninitiative, eine selbständige Arbeitsweise, ein hohes Maß 
an Engagement sowie Teamfähigkeit 

Wir bieten 

 Eine unbefristet zu besetzende Vollzeitstelle bis zur Besoldungsgruppe A 11 bzw. eine 
entsprechende Vergütung nach dem TVöD 

 Eine interessante, vielseitige Tätigkeit mit umfangreichem Gestaltungsspielraum und 
der Chance, Veränderungen und Prozesse selbst mitzugestalten 

 Ein motiviertes Team in einer angenehmen und modern ausgestatteten 
Arbeitsatmosphäre 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Attraktives betriebliches Gesundheitsmanagement  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 06. März 2022 an  

Stadt Blumberg 
Haupstraße 97 
78176 Blumberg 
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: 
 

Stadtkämmerer Jürgen Fischer, Tel.: 07702/51-130, juergen.fischer@stadt-blumberg.de 
www.stadt-blumberg.de 
 

 

informationen aus 
den fraktionen und 
ortsverwaltungen

Lausheim: 
Die Ortverwaltung Lausheim möchte ger-
ne 2 Geschwindigkeitstafeln am Eingang 
des Ortes (Grimmelshofen -> Lausheim und 
Münchingen -> Lausheim) anschaffen. Um 
die Geräte zu finanzieren, sind wir auf Spen-
den angewiesen. Die Spenden können auf 
das Konto Stadt Stühlingen eingezahlt wer-
den unter Verwendungszweck Anzeige 
Tafel Lausheim. 
 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ortsvorsteher Bernhard Engel 
 
 

SONSTIGES

Mittagstischangebo-
te des Jung & Alt-Ver-
ein am Dienstag, 22. 
Februar 2022 

Menü: 
•	 Suppe (Vor Ort im Ja-Treff)
•	 Salat vom Markt
•	 Hackbraten mit Ei, Reis und Butter-Kohl-

rabi
•	 Mousse au Chocolat
 
Preise:
Ja-Treff vor Ort: 11,00 €/Menü
Lieferung: 12,50 €/Menü 
Einlass Ja-Treff: ab 11:45 Uhr – Mittagessen 
12:00 Uhr – mit 2 G-Nachweis 
Lieferung: erfolgt ab ca. 11:15 Uhr zu Ihnen 
nach Hause 
 
Bestellungen können bis Freitag, den 18. 
Februar 2022 unter 07744 33 79 783 (Anruf-
beantworter) aufgegeben werden.

 
 
 
 

Werden Sie jetzt Interviewer/-in beim Zensus 2022 (M/W/D) 

 
Was ist der Zensus? 

Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, die Bundesländer 
Deutschland insgesamt. Er ermittelt auch weitere Daten, wie zum Beispiel Alter, 

Geschlecht oder Staatsbürgerschaft sowie zur Wohn- und Wohnraumsituation in 
Deutschland. Solche Informationen sind ausgesprochen wichtig, da sie helfen, 
Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu treffen. Weitere Informationen zum 
Zensus 2022 finden Sie unter:   

www.zensus2022.de 
www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/zensus  

Werden Sie jetzt Intervie-
wer/-in beim Zensus 2022 
(M/W/D)
Was ist der Zensus?
Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungs-
zahlen für die Gemeinden, die Bundesländer 
und für Deutschland insgesamt. Er ermit-
telt auch weitere Daten, wie zum Beispiel 
Alter, Geschlecht oder Staatsbürgerschaft 

sowie zur Wohn- und Wohnraumsituation 
in Deutschland. Solche Informationen sind 
ausgesprochen wichtig, da sie helfen, Ent-
scheidungen in Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft zu treffen. Weitere Informationen 
zum Zensus 2022 finden Sie unter:
•	 www.zensus2022.de
•	 www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/

zensus

Was sind Ihre Aufgaben?
Sie führen kurze persönliche Interviews mit 
den Auskunftspflichtigen durch. Dazu wird 
Ihnen ein wohnortnaher Erhebungsbezirk 
mit ca. 110 zu erhebenden Personen im 
Landkreis Waldshut zugeteilt. Hierzu suchen 
Sie die Ihnen zugewiesenen Anschriften im 
Vorfeld auf und kündigen sich schriftlich bei 
den Bürgerinnen und Bürgern an. Zum an-
gekündigten Termin stellen Sie vor Ort Fra-
gen zur Person und ggf. weiteren Haushalts-
mitgliedern. Insgesamt können Sie einen 
Zeitaufwand von ca. 50 Stunden einplanen. 
Vor Beginn Ihrer Tätigkeit erhalten Sie eine 
Schulung und werden auf Ihre Aufgaben 
vorbereitet.

Was bieten wir Ihnen?
Ihre Tätigkeit erstreckt sich über wenige 
Wochen und startet ab April 2022 bis Juli 
2022. Sie können sich -abgesehen von ei-
nigen wenigen Regelungen- Ihre Zeit frei 
einteilen. Die Befragungen können bzw. 
sollen auch abends oder am Wochenende 
durchgeführt werden. Ihr Engagement als 
Interviewerin oder Interviewer ist ehren-
amtlich. Sie erhalten dafür eine steuerfreie 
Aufwandsentschädigung. Diese liegt durch-
schnittlich bei etwa 800 €. Je nach Umfang 
der übernommenen Tätigkeiten kann dieser 
Betrag variieren. Die Teilnahme an der Schu-
lung und Fahrtkosten werden durch einen 
Pauschalbetrag erstattet.

Welche Voraussetzungen sollten Sie er-
füllen?
•	 Zuverlässigkeit und Genauigkeit
•	 Verschwiegenheit
•	 Zeitliche Flexibilität und Mobilität
•	 Sympathisches, seriöses und freundliches 

Auftreten
•	 Gute Deutschkenntnisse (weitere Sprach-

kenntnisse sind von Vorteil)
•	 Volljährigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie uns als Interviewerin oder In-
terviewer beim Zensus 2022 unterstützen 
möchten, füllen Sie bitte das im Intranet 
hinterlegte Formular aus, um unverbindlich 
Ihr Interesse zu bekunden. Wir werden an-
schließend Kontakt mit Ihnen aufnehmen. 

Sie haben Interesse an 
einer Anzeigenschaltung?

0 7 7 7 1  /  9 3 1 7 - 1 1
w w w . p r i m o - s t o c k a c h . d e

Die Stadt Blumberg sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen 

Controller (m/w/d) 
für die Stadtkämmerei 

Ihre Aufgaben
•	 Konzeption und Weiterentwicklung 

der Kommunalen Doppik zu einem 
ressourcenorientierten Haushalts- und 
Rechnungswesen

•	 Entwicklung und Fortschreibung ei-
nes regelmäßigen Berichtswesens und 
Controllings

•	 Kosten- und Leistungsrechnung
•	 Projektmanagement, u.a.
•	 Digitalisierungsprojekte
•	 Einführung und Weiterentwicklung 

eines Tax-Compliance-Management- 
Systems

•	 Sonderaufgaben der Amtsleitung
 
Ihr Profil
•	 Abgeschlossenes Studium zum Bache-

lor of Arts – Public Management bzw. 
Dipl. Verwaltungswirt (FH) (m/w/d) 
oder eine vergleichbare Qualifikation

•	 Kenntnisse im Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen, betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse sowie idealerweise 
Erfahrungen im Umgang mit SAP

•	 Freude an der Gestaltung und Mitwir-
kung von Prozessen und der strategi-
schen Ausrichtung der Stadt, Eigenini-
tiative, eine selbständige Arbeitsweise, 
ein hohes Maß an Engagement sowie 
Teamfähigkeit

 
Wir bieten
•	 Eine unbefristet zu besetzende Voll-

zeitstelle bis zur Besoldungsgruppe 
A 11 bzw. eine entsprechende Vergü-
tung nach dem TVöD

•	 Eine interessante, vielseitige Tätigkeit 
mit umfangreichem Gestaltungsspiel-
raum und der Chance, Veränderungen 
und Prozesse selbst mitzugestalten

•	 Ein motiviertes Team in einer ange-
nehmen und modern ausgestatteten 
Arbeitsatmosphäre

•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten

•	 Attraktives betriebliches Gesundheits-
management

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bis zum 06. März 
2022 an 

Stadt Blumberg
Haupstraße 97
78176 Blumberg 
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: 
Stadtkämmerer Jürgen Fischer, 
Tel.: 07702/51-130, 
juergen.fischer@stadt-blumberg.de 
www.stadt-blumberg.de 
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Präventionshinweise des 
Polizeipräsidiums Freiburg 
aufgrund aktueller Straftaten 
(Teil 2):
Betrugsmasche bei eBay-Kleinanzeigen – 
Abzocke mit Bestätigungslink
Derzeit häufen sich die Anzeigen von Ver-
käufern über eine neue Betrugsmasche bei 
eBay-Kleinanzeigen. So funktioniert die 
neue Masche der Betrüger: Ein Verkäufer 
stellt ein Inserat bei eBay-Kleinanzeigen on-
line und gibt seine Mobilfunknummer zur 
Kontaktaufnahme an. Kurz darauf erhält 
er eine WhatsApp-Nachricht von einem 
vermeintlichen Kaufinteressenten mit der 
Frage, ob der Artikel noch verfügbar und ein 
Versand per eBay möglich sei. Der Hinter-
grund: Nur eBay, und nicht Ebay-Kleinanzei-
gen, bietet Verkäufern einen Versandservice 
ins Ausland an.

Hierauf erhält der Verkäufer einen Link 
zugeschickt, unter welchem er die Bestel-
lung bestätigen und die Daten seiner EC- 
oder Kreditkarte für den Erhalt der Zah-
lung sowie zur Verifizierung seines Kontos 
durch Abbuchung von 1,- € angeben soll. 
Nach Eingabe der Daten ist die Seite mit 
dem Link nicht mehr erreichbar und die 
Betrüger sind im Besitz der Kartenda-
ten des Verkäufers.

Im Hintergrund nutzen die Betrüger den 
Zahldienstleister Transfer Go und veran-
lassen hierüber eine Zahlung von der Karte 
des Verkäufers auf die EC-Karte, Kreditkarte 
oder ein Konto (meist im Ausland) des ver-
meintlichen Käufers. Dem Verkäufer wird 
vorgegaukelt, dass er für die Verifizierung 
des Kontos durch Abbuchung von 1,- € 
eine Push-Nachricht auf sein Handy er-
hält und diese Zahlung bestätigen soll. 
Kurz darauf soll der Verkäufer eine zweite 
Push-Benachrichtigung bestätigen, um 
die Gutschrift des Käufers zu genehmigen. 
Allerdings wird mit der Bestätigung der 
Push-Nachricht keine Genehmigung zum 
Erhalt einer Zahlung, sondern vielmehr eine 
Überweisung mit einem weitaus höheren 
Betrag an Transfer Go bestätigt.

Wie kann man sich schützen?
-  Geben Sie keine Zahlungen über ihre Ban-

king-App frei, ohne diese vorher genau zu 
prüfen.

-  Geben Sie niemals sensible Daten wie 
Kreditkarten- oder EC-Kartendaten über 
einen zugeschickten Link auf einer Web-
seite oder einem Formular ein.

-  Lassen Sie sich auf keine Zahlungen ein, 
um einen Verkauf zu tätigen, auch nicht 
auf die Zahlung eines geringen Betrages 
zur Verifizierung Ihrer Daten.

-  Überlegen Sie, ob Sie auf öffentlichen Por-
talen Ihre private Mobilfunknummer zur 
Kontaktaufnahme angeben möchten. Die 
Messenger-Funktion über eBay-Kleinan-
zeigen ist für eine Kaufabwicklung ausrei-
chend.

-  Verschicken Sie keine Fotos Ihrer Bankkar-
te, Ihrer Kreditkarte oder gar Ihres Perso-
nalausweises!

-  Vorsicht immer dann wenn Sie lediglich 
Abholung anbieten, dann jedoch von ei-
nem Kaufinteressenten zum Versand ge-
drängt werden.

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie 
sich beraten lassen, so melden Sie sich ger-
ne über freiburg.pp.praevention@polizei.
bwl.de.
Wir möchten, dass Sie sicher leben!

Ihr Polizeipräsidium Freiburg

Die Selbsthilfegruppe der  
Angehörigen psychisch  
erkrankter Menschen 
trifft sich am Mittwoch, den 23. Februar 
2022 um 19 Uhr in den Räumen des Caritas-
verbandes, Poststr. 1 in Waldshut. 
Alle Interessierten sind herzlich willkom-
men. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Wir bitten um Einhaltung der gültigen Coro-
na-Hygiene-Regeln. 
Info`s unter: Barbara Scholz, Sozialarbeite-
rin, Caritasverband, Tel: 07751-801133. 
 
 
 

JUBILARE

 
 

SCHUL-
NACHRICHTEN

Grundschule Weizen
Anmeldung der Schulanfänger
Am Dienstag, 22.02.22 findet ab 8.00 Uhr 
die Anmeldung unserer zukünftigen Erst-
klässler statt.
Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis ein-
schließlich 30.06.2016 geboren sind.
Die Erziehungsberechtigten stellen ihr 
Kind zu der in der persönlichen Einladung-
genannten Zeit vor und bringen bitte die 
Geburtsurkunde, das gelbe Vorsorgeunter-
suchungsheft sowie den Impfpass mit. Ggf. 
kann ein Antrag auf Zurückstellung gestellt 
werden.

Kinder, die ohne persönliche Einladung 
zwischen 01.07.2016 und 30.06.2017 
geboren wurden, werden mit der Anmel-
dung schulpflichtig. Diese Kinder können 
um 12.00 Uhr angemeldet werden.
Ebenso können zu diesem Zeitpunkt Anträ-
ge auf vorzeitige Einschulung gestellt wer-
den.

Th. Laubis, Rektor 
 

 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT 
EGGINGEN- 
STÜHLINGEN  
HEILIG KREUZ 

www.se-eggingen-stuehlingen.de 
Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit 
Kalvarienbergstraße 4, 79780 Stühlingen 
Tel. 07744 340, Fax 07744 919824 
E-Mail 
pfarramt@se-eggingen-stuehlingen.de 
 
Pfarrer Karl-Michael Klotz, 07744 340 
pfarrer.klotz@se-eggingen-stuehlingen.de 
 
Öffnungszeiten Pfarrbüro Stühlingen 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 Uhr – 11.30 Uhr 
Mittwoch geschlossen! 
Donnerstagnachmittag von 15.00 Uhr – 
17.00 Uhr 

Pfarrbüro Eggingen geschlossen 
Wenden Sie sich bitte an das Stühlinger 
Pfarrbüro 

Bankdaten der Kirchengemeinde 
Eggingen-Stühlingen 
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen 
IBAN: DE51 6805 1207 0008 1002 08 

Kirchl. Bauförderverein Heilig Kreuz 
Stühlingen e.V. 
Karl Albicker, Tel. 07744 5087 
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen 
IBAN: DE83 6805 1207 0008 1696 66 
 
Gottesdienstordnung 
vom 17.02.2022 –27.02.2022 

Freitag, 18.02.2022
Freitag der 6. Woche im Jahreskreis 
Eberfingen:  
19.00 Uhr Taizé-Gottesdienst – ökume-

nisches Abendgebet mit Ge-
sängen aus Taizé 

Samstag, 19.02.2022
Mariengedächtnis am Samstag 
Stühlingen/Kloster:  
9.00 Uhr Wallfahrtsmesse 
Blumegg:  
19.00 Uhr Hl. Messe gestifteter Jahrtag 

für August u. Mathilde Scheu 
 

Ehrung  
von Altersjubilaren 

Frau Helga Lippka geb. Tiedmann, 
wohnhaft Hallauer Straße 11 in Stühlin-
gen, feiert am 17.02.2022 ihren 
95. Geburtstag, 

Wir gratulieren der Jubilarin sehr herz-
lich und wünschen alles Gute. 
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Sonntag, 20.02.202
27. Sonntag im Jahreskreis 
Wangen:  
8.45 Uhr Hl. Messe 
Eggingen:  
10.15 Uhr Hl. Messe für Fridolin und 

Markus Blum und lebende u. 
verst. Angehörige, Karl Müller, 
Magdalena u. Anna Kaiser u. 
verst. Angehörige, Annemarie 
Hirth (Jahrtag), Kurt Schneider 
(Jahrt.) u. verst. Angehörige, 

Stühlingen:  
10.15 Uhr Hl. Messe für Anneliese u. Paul 

Maier, Anton u. Klara Morath, 
Weizen: 
10.15 Uhr Hl. Messe mit Blasiussegen 

und Kerzensegnung 
 für Carola und Lina Ott, die Ver-

storbenen der Familien Buntru 
und Hamburger, 

Stühlingen/Kloster: 
18.00 Uhr Hl. Messe 
 
Dienstag, 22.02.2022
Kathedra Petri 
Eggingen:  
7.45 Uhr Schülergottesdienst 
Stühlingen:  
18.00 Uhr Rosenkranz 
 
Mittwoch, 23.02.2022
Hl. Polykarp, Bischof von Smyrna, 
Märtyrer 
Stühlingen/Kloster: 
18.00 Uhr Hl. Messe 
Mauchen:  
18.00 Uhr Rosenkranz 
Eberfingen:  
19.00 Uhr Rosenkranz 
 
Donnerstag, 24.02.2022
Hl. Matthias, Apostel 
Lausheim:  
18.30 Uhr Rosenkranz 
19.00 Uhr Hl. Messe 
 
Samstag, 26.02.2022
Mariengedächtnis am Samstag 
Stühlingen/Kloster:  
9.00 Uhr Wallfahrtsmesse 
 
Sonntag, 27.02.202
28. Sonntag im Jahreskreis 
Fastnachtssonntag 
Mauchen:  
8.45 Uhr Hl. Messe für die Verstorbenen 

der Familie Birsner, 
Eggingen:  
10.15 Uhr Hl. Messe für Rita Albicker 

(Jahrtag), Olga-Maria und 
Hans-Andreas Allgaier, die ar-
men Seelen, Paul Hauser

Stühlingen:  
10.15 Uhr Hl. Messe für verstorbene An-

gehörige, in einem besonde-
ren Anliegen, 

Eberfingen: 
10.15 Uhr Hl. Messe für Silvia, Eugen und 

Bernd Raufer
Stühlingen/Kloster: 
18.00 Uhr Hl. Messe 
 

Für unsere Seelsorgeeinheit 
Aktuell 
Die Landesregierung von Baden-Württem-
berg hat mit der am 8.Februar 2022 ver-
öffentlichten neuerlichen Anpassung der 
Corona-Verordnung „vorsichtige Öffnungs-
schritte“ verfügt. Diese treten ab 9. Februar 
2022 in Kraft. Für das Erzbistum Freiburg be-
deutet das, dass die ursprünglich ab dem 14. 
Februar angekündigte 3G-Regelung auch 
für Gottesdienste in den Alarmstufen 
zurückgestellt wurde, also bis auf weiteres 
nicht in Kraft tritt. Und die Verpflichtung zur 
Kontaktnachverfolgung ab dem 9. Febru-
ar 2022 entfällt, sowohl für Gottesdienste 
als auch für andere Veranstaltungen. 
Hygienekonzepte und Abstandsregeln, 
Maskenpflicht (FFP2 in den Alarmstufen) 
sind weiterhin einzuhalten. 
 
Pfarrbüro geschlossen 
Das Pfarrbüro ist am Donnerstag Nachmittag 
(Schmutzige Dunschdig), den 24.02.2022; 
am Freitag, den 25.02.2022 und am Rosen-
montag, den 28.02.2022 geschlossen. 
 
Fastnachtshäs 
Am Fasnachtssonntag, 27.02.2022 dürfen 
Sie gerne ihr Häs zum Gottesdienst ausfüh-
ren! Auch klein und groß können gerne ihre 
Masken anlegen, bevor sie an Aschermitt-
woch wieder abgelegt werden. 
 
Mitteilung 
Der Heilungsverlauf bei Pfr. Klotz macht 
Fortschritte. Erste Übungen zum Muskelauf-
bau und Gehversuche mit einer speziellen 
Orthese (mit Winkeleinstellung) haben be-
gonnen; dies soll etwa 6 Wochen Zeit in An-
spruch nehmen. 
 
Glocken abgestellt 
Aufgrund Maßnahmen am Glockenstuhl der 
Kirche in Weizen, wird das Geläut und die 
Uhr ab sofort bis etwas nach Pfingsten ab-
gestellt. Wir bitten um Beachtung. 
 
Vorankündigung 
Am Samstag, den 1. Oktober 2022 möch-
ten wir zu unserer diesjährigen Wallfahrt 
aufbrechen. 
Ziel ist das Kloster der Franziskanerinnen in 
Reute bei Bad Waldsee. Schwester Franzis-
ka, die uns letztes Jahr nach Assisi begleitet 
hat, wird uns ihr zuhause zeigen, besonders 
die Grablege der „Guten Beth“. Auch andere 
Stopps sind angedacht, lassen Sie sich über-
raschen. 
Weitere Infos und die Anmeldeunterlagen 
werden im Laufe des Jahres veröffentlicht 
und in den Kirchen unserer SE ausgelegt. 
 
Informationsveranstaltung zur Covid-19 
Schutzimpfung für Kinder ab 12 Jahren 
Aufgrund der derzeit hitzigen Debatten um 
die Corona-Impfung, wird Dr.med. Ralf Berg 
einen Vortrag über die Geschichte sowie die 
verschiedenen Varianten von Impfungen 
halten. Der Vortrag ist vor allem an Kinder ab 
12 Jahren und deren Eltern gerichtet. 
Außerdem wird Dr. Berg verschiedene Arten 
von Impfungen vorstellen und dem Publi-
kum zeigen. Zum Abschluss gibt es die Mög-
lichkeit sich freiwillig Vorort impfen zulas-

sen. Der Vortrag findet am 23.02.2022 um 
16:00 Uhr im Konradsaal, Kalvarienbergs-
traße 4, 79780 Stühlingen statt, unterstützt 
von der katholischen Kirche. Fragen richten 
Sie bitte an: ranginazamani@yahoo.de 
Wir laden Sie recht herzlich ein, den Vortrag 
unter den geltenden Corona Bedingungen 
Vorort anzuhören. Des Weiteren wird es 
auch einen Live Stre-
am via Zoom geben, 
um so viele Zuhörer 
wie möglich zu errei-
chen. Auf den Live 
Stream gelangen Sie 
über folgenden Link 
bzw. QR Code: 
h t t p s : / / u s 0 5 w e b . z o o m . u s /
j/9065547330?pwd=aEZKTFU1Rlowdy9M-
RnhYZGZMRFhNUT09 
 
Wir gedenken unserer Verstorbenen: 
Rita Schanz, gestorben am 02.02.2022, beer-
digt in Eggingen am 07.02.2022 
Herr, gib ihr die Ewige Ruhe! 
 
 

www.wutachblick.de 
 
Freitag, 18. Februar 2022 
15:00 Uhr Preteens Club „Explorers 
 (ab 5. Klasse) – Stühlingen 
 
Sonntag, 20. Februar 2022 
10:00 Uhr Gottesdienst – Wutöschingen 
 Thema der Gottesdienste: EXO-

DUS – Das verheißene Land ist 
umkämpft 

10:00 Uhr Kindergottesdienst „Schatz-
sucher“ (ab 3 Jahren) – Wutö-
schingen 

Anschl. NEXT STEPS – Wutöschingen
 Einheit 3: Entwickle deine Per-

sönlichkeit 
 
Dienstag, 22. Februar 2022 
17:30 Uhr Kinderclub „Weltraumschafe“ – 

Stühlingen 
 
Mittwoch, 23. Februar 2022 
17:30 Uhr Kinderclub „Superhelden“ – 

Wutöschingen 
 
Donnerstag, 24. Februar 2022 
19:00 Uhr Ältestenkreis – Wutöschingen 
 
Donnerstag, 24. Februar bis 
Dienstag, 01. März 2022 
Fasnachtsfreizeit für junge Menschen – Wie-
den 
 
Sonntag, 27. Februar 2022 
10:00 Uhr Gottesdienst – Wutöschingen 
 Thema der Gottesdienste: ICH 

HAB DA MAL NE FRAGE - Was 
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machen wir eigentlich in der 
Ewigkeit? 

10:00 Uhr Kindergottesdienst „Schatz-
sucher“ (ab 3 Jahren) – Wutö-
schingen 

Anschl. NEXT STEPS – Wutöschingen
 Einheit 4: Werde Teil des Teams 

Geänderte Gottesdienstzeiten 
ab 20. Februar 
Ab dem 20. Februar feiern wir sonntags 
einen Gottesdienst um 10 Uhr, parallel fin-
det wie gewohnt Kindergottesdienst auch 
um 10 Uhr statt. Seit vielen Wochen ist die 
Anzahl der Gottesdienstbesucher so hoch, 
dass ein Gottesdienst ausreicht. Dem tragen 
wir Rechnung und hoffen sehr, dass es eine 
Übergangslösung bleibt.
Wir hoffen, dass wir bald schon wieder zwei 
Gottesdienste „benötigen“ und werden 
dann auch wieder zu dem Modell von zwei 
Gottesdiensten am Sonntagmorgen zurück-
kehren. 
 
Predigtreihe ICH HAB DA MAL NE FRAGE 
ab 27.02. 
Von wegen, wenn du Christ bist, dann ist al-
les klar! Es gibt Fragen über Fragen! Ihr habt 
sie gestellt, habt eure Fragen eingeschickt 
und an sechs Sonntagen werden wir uns 
diesen heißen Eisen stellen. 
Es geht um Gott, um Sex und um Corona. Es 
geht um Gewalt, die Ewigkeit nach dem irdi-
schen Leben und darum, wie wir Gott hören 
können. 
Es wird herausfordernd, authentisch und 
vor allem: Es wird ganz lebensrelevant und 
alltagstauglich. Lass dir diese Reihe nicht 
entgehen und finde Antworten auf Fragen, 
die dich umtreiben. Denn hinter jeder Frage 
verstecken sich ja wiederum viele weitere 
Fragen.
Feier mit uns Gottesdienst - jeden Sonntag 
um 10 Uhr in der Evangelischen Kirche in 
Wutöschingen und live auf https://live.wut-
achblick.de. 
27.02.: Was machen wir eigentlich in der 
Ewigkeit?
06.03.: Verzeihen & vergeben - wie geht das?
13.03.: Was denkt Gott über Sex?
20.03.: Wenn es einen Gott gibt - warum 
höre ich ihn dann nicht?
27.03.: Ist Gott brutal?
03.04.: Wie behalte ich einen klaren Kopf 
und den Fokus auf Jesus? 

 
Informationen über Homepage, 
App und Telegram 
Auf unserer Homepage unter https://wut-
achblick.de halten wir dich über alle aktuel-
len Entwicklungen auf dem Laufenden. 
Aktuelle Infos und Angebote veröffentli-
chen wir ebenso über unsere kostenlose 
Smartphone-App, die du unter https://wut-
achblick.de/smartphone-app herunterla-
den kannst. 
Weitere Informationen erhältst du über un-
seren Telegram-Kanal, dem du kostenlos 
beitreten kannst unter https://t.me/evkir-
chewutachtal. 
 
Eine gesegnete Woche wünscht euch 
die Gemeindeleitung 

Öffnungszeiten des Büros 
Dienstag, Mittwoch, Freitag 
09.00 – 12.00 Uhr 
Beate Strittmatter, Xiaoyan Wang 
Gartenweg 4, 79780 Stühlingen, 
Tel. 07744 / 407 
E-Mail: pfarramt@wutachblick.de 
Internet: www.wutachblick.de 
 
Termine mit unseren hauptamtlichen Mitar-
beitern können Sie gerne telefonisch oder 
per E-Mail vereinbaren: 
Pfarrer David Brunner, Tel. 07744 / 407 
david.brunner@wutachblick.de 
Diakon Marc Hönes, Tel. 0152 / 0176 0930 
marc.hoenes@wutachblick.de 
Jugendpastor Andre Reich, 
Tel. 0176 / 47397227 
andre.reich@wutachblick.de 
 
 

Alt-Katholische  
Gottesdienste 
Sonntag, 05.03.2022 
19:00 Uhr Gottesdienst

Der Gottesdienst findet nach der allgemei-
nen Coronaverordnung 2G statt. Bitte brin-
gen Sie einen Mund-Nasenschutz, sowie 
Ihren Impfnachweis mit. Vielen Dank 
 
Neuigkeiten aus unserer Gemeinde 
Frau Engeltje van Kreuningen aus Eggingen 
vom Geschichtsverein Hochrhein e.V. hat für 
unsere Alt-Katholische Kirchengemeinde 
Stühlingen in zweijähriger Recherche in Ver-
bindung mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
im Römisch-Katholischen Pfarrarchiv Stüh-
lingen, eine schöne und sehr interessante 
Chronik unserer Stadtkapelle St. Sebasti-
an erstellt. Darin wird über die Geschichte 
unserer Kirche vom Jahr 1593 bis zum Jahr 
2020 erzählt. 
Das Büchlein dazu liegt ab sofort in der 
Sparkasse Stühlingen aus und kann zum 
Preis von 5,-€ erworben werden. 
Unser herzlicher Dank gilt Frau van Kreun-
ingen für ihre großen Bemühungen. Herz-
lichen Dank auch an Frau Birgit Dietsche 
und an Herrn Marcel Busch der Sparkasse 
Bonndorf-Stühlingen, daß sie uns ermög-
licht haben das Büchlein zum Verkauf aus-
zulegen. 
Die Vorstandschaft der Alt-Katholischen Kir-
chengemeinde Stühlingen 
 
 

JEHOVAS ZEUGEN 
Einladung zu unseren 
Zusammenkünften 

Aufgrund der CoViD-19-Pandemie finden 
unsere Gottesdienste weltweit zweimal die 
Woche online statt.  
Donnerstag, 17.02.2022, 19 Uhr 
Lerne den biblischen Prophet Samuel ken-
nen! Schon als kleiner Junge bewies er Mut, 
Glauben und seine tiefe Liebe zu Gott. 
Was kann man aus seiner Geschichte für un-
sere Zeit heute mitnehmen? 
 
Sonntag, 20.02.2022, 10 Uhr 
Öffentlicher Vortrag: 
„Die christliche Identität bewahren“ 

Der Personalausweis ist ein typischer Iden-
titätsnachweis. Aber was identifiziert einen 
echten Christen? Und warum ist es heute 
besonders schwierig diese Identität immer 
klar vor Augen zu haben? 
 
Jeder ist herzlich eingeladen. 
Interesse? Füllen Sie das Kontaktformular 
auf www.jw.org aus oder Sie melden sich 
telefonisch unter: 07703 – 8685.  
 
 

VEREINS- 
NACHRICHTEN

Narrenzunft  
Hungrige Stühlinger e.V. 
Liebe Vereinsmitglieder, 
bald ist es soweit: der Schmutzige Dunnsch-
dig naht! 

Darum haben wir hier für Euch den Ablauf-
plan: 
 
Donnerstag 24.02.2022 
Schmutzige Dunnschdig 
Vormittags gemeinsamer Besuch im Kinder-
land Hohenlupfen und Schülerbefreiung 
(Anmeldung bitte bei Daniel Fechtig oder 
Frank Geng) 
 
Ab 13:11 Uhr Eröffnung des eingegrenzten 
Brauchtum-Areals im Städtle mit Einlasskon-
trolle (2G) und FFP2-Maskenpflicht, sowie 
der allgemein gültigen Hygienevorschriften. 
 
Um 14:11 Uhr Absetzen des Bürgermeisters 
sowie Narrenbaum stellen durch die 16 Zä-
chen mit anschließender Versteigerung des 
Narrenbaumes für einen guten Zweck. Für 
das leibliche Wohl halten wir einen Verpfle-
gungsstand bereit.
 
Montag, 28.02.2022 Fasnetmendig 
Bitte die aktuellen Angebote der örtlichen 
Gastronomie berücksichtigen 
 
Dienstag, 01.03.2022 Fasnetszieschdig 
abends Kehrausball 
 
Mittwoch, 02.03.2022 
17:00 Uhr traditionelle Geldbeutelwösch am 
Städtle-Brunnen 
 
Samstag, 05.03.2022 
abends traditionelles Fasnetfüür der 16 Zä-
che 
Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmun-
gen ohne Besucher; bitte genießt das Fas-
netfüür von Zuhause aus. 
 
 
....alles vorbehaltlich der weiteren Covid-19 
Entwicklung und der gesetzlichen Vorschrif-
ten.... 
 
Wir wünschen Euch allen eine glückselige 
und friedliche Fasnet 2022! 

Eure Vorstandschaft der 
Narrenzunft Hungrige Stühlinger e.V. 
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Narrenverein Waldlütle  
Eberfingen e.V. 
Liebe Freunde der Narretei, 
leider macht uns Corona auch dieses Jahr 
einen Strich durch die Rechnung und wir 
können unsere geliebte Fasnacht nicht so 
feiern, wie wir uns dies wünschen. Dennoch 
wollen wir uns unsere schlechte Laune nicht 
verderben lassen und Fasnacht im Rahmen 
des Möglichen abhalten. Wir haben daher 
unser bisheriges Fasnachtsmotto etwas ab-
geändert und modifiziert: 

„Corona versaut üs leider no immer üsi 
Fasnetsbilanz, aber mir fieret sie trotz-
dem däheim mit Glemmer, viel Glitzer, 
Glimmer und Glanz“ 
Zudem haben wir Waldlütle uns in den letz-
ten Wochen einiges einfallen lassen. So wur-
den z.B. die Kinder aufgefordert, ein gebas-
teltes oder gemaltes Fensterbild zum Thema 
Fasnacht zu kreieren, welche im Gemeinde- 
saal zu sehen sind. Auch haben die Kinder-
gartenkinder aus dem Christbaum bei der 
Kirche einen tollen Narrenbaum gemacht. 
Außerdem wurde ein Wettbewerb ausgeru-
fen, wer im Dorf den schrägsten und schrul-
ligsten Narrenbaum auf die Beine stellt. Last 
but not least gibt es auch dieses Jahr eine 
Narrenzeitung, in welcher unter anderem 
ein „etwas anderer Narrenfahrplan“ mit lus-
tigen Tipps für die „etwas andere“ Fasnachts-
gestaltung enthalten sind. 

Also, lasst den Kopf nicht hängen und bleibt 
wenigstens hier „positiv“, es reicht ja schon 
das man paradoxerweise froh ist wenn der 
Corona-Test „negativ“ ist. 

Und natürlich wollen wir euch auch an die-
ser Stelle nicht alleine lassen und euch ein 
paar wertvolle Weisheiten zum Besten ge-
ben, wie ihr unbekümmert durch die kom-
mende Zeit kommt:
•	 Wer einmal vom Fenster weg ist, hat keine 

Aussichten mehr
•	 Ein Kluger kann sich dumm stellen, aber 

ein Dummer wirkt überzeugender
•	 Haschkekse im Büro und der Laden ist 

dicht
•	 Wenn du sie nicht überzeugen kannst 

dann verwirre sie wenigstens
•	 Wer viel schlucken muss, muss auch viel 

trinken

In diesem Sinne: macht das Beste daraus 
und bleibt zuversichtlich !!! 
 
NARRI NARRO 

Euer 
Narrenverein Waldlütle Eberfingen e.V. 
... der etwas andere Narrenverein... 
 
 
Selbsthilfegruppe Jung und 
Krebs im Wutachtal 
Das nächste Treffen unserer Selbsthilfegrup-
pe findet unter Einhaltung der aktuellen Co-
rona-Regeln am Dienstag den 22.02.2022 
um 19:00 Uhr im Gemeindesaal in Mau-
chen (St. Gallusstraße 46) statt. 
 
Nähere Infos: 
Tel. 0173/6695854  
markus@jung-und-krebs.de 
annette@jung-und-krebs.de 

Frauenverein  
Mauchen

Seniorennachmittag 
Liebe Senioren aus Mauchen, 
normalerweise lädt der Frauenverein zu-
sammen mit dem Musikverein und der Stadt 
Stühlingen am alten Fasnachtssonntag alle 
Einwohner ab 65 Jahren zusammen mit 
ihren Partnern zu Kaffee & Kuchen und an-
schließendem Abendessen ins Rathaus ein. 

Auf Grund der bekannten aktuellen Lage 
dürfen wir auch dieses Jahr leider wieder 
nicht zusammen feiern. Umso mehr freuen 
wir uns auf nächstes Jahr. 
Bleibt Gesund! 
 
Liebe Grüße schickt Euch: 
Der Musikverein Mauchen 
Die Stadt Stühlingen 
Und der Frauenverein Mauchen 
 
 

FC Weizen 1924 e.V. 
Unsere Mannschaften tragen in 
der kommenden Woche die fol-
genden Spiele aus: 

 
Sonntag, 20.02.2022 
Herren II – Freundschaftsspiel 
Sportplatz Eggingen 
FC Weizen II – SG Lottstetten-Altenburg
14:00 Uhr 

Die Mannschaft freut sich auf Unterstüt-
zung vom Spielfeldrand. 

Danksagung
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme beim 
Heimgang unserer lieben Mutter, Oma u. Schwester

Wilfriede Bräutigam
möchten wir Ihnen allen von Herzen danken.

Einen besonderen Dank an Herr Pfarrer Klotz u. Paul 
Ische für die würdige Gestaltung der Beisetzung.

Stühlingen im Februar 2022

Im Namen aller Angehörigen 
Marion Herr
Simone Bräutigam

Taxi-Zentrale Bonndorf

 333
Bei Fragen informieren wir Sie gerne ausführlich!

► Patientenbeförderung
 in gepfl egten, klimatisierten Mercedes Limousinen

► Krankenfahrten
 Dialysezentrum, Bestrahlungstherapie und Chemo- Tumorbehandlung etc.

Einlieferung zur Klinik oder Entlassung auf Verordnung vom Arzt. Ambulante Behandlungen zu Ärzten 
mit vorheriger Absprache und Genehmigung erfolgt die Abrechnung über Ihre Krankenkasse.

Tel. 07703 - 333

TAXI

JAGDREVIER GESUCHT:
Jagdgemeinschaft (4 Jäger) sucht aus Wald und Wiesen/Feldern bestehendes  
Revier zur Jagdpacht (keine Begehungsscheine) im LK Waldshut. Ausgezeich-
neter Pachtpreis, Wildschadensübernahme und regelmäßige Hegearbeiten sind 
für uns selbstverständlich. Sind an einem langfristigen Engagement interessiert. 
Kontakt: jagdwaldshut@web.de / + 41 76 724 74 33 (WhatsApp).

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Simone Bernhart  ·  Im Breitenfeld 5
79848 Bonndorf  ·  Tel: 07703 933 6995

www.lightway-institut.de

EINLADUNG ZU VERANSTALTUNGEN 2022
Seminare 
Segensfeiern selbst gestalten 
 26.03.-27.03.
Energie-Medizin nach Dr. Zeeden 
 14.05.-15.05.
Ayurveda für mich   27.05.-28.05.
Spiritueller Aus� ug zum Bruder Klaus 
in die Schweiz    24.06.
Bachblüten        20.10.-21.10.
Einführung in die Homöo-Kinesiologie 
mit Dr. Heinrich Zeeden    23.10.
Engeltag     3.12.
Engelmeditationen    3.06./ 8.07. /28.10.

Ausbildung Geistheilung   ab Juli 2022
Ausbildung Familienheilung   ab Sept. 2022

Hallen Fussball, SoccerBot 360, Tennis, Solarium, 
Sports-Bar, Minigolf, Multi-Ball, 

Party-Raum mit Girls, Dating-Hotel.

www.Sport-Arena-Waldshut.de

Reservierungen, Tel.: 0151 1761 3241

€
€
€
 €
 €
€
€
€

€ 
€ 

Und immer sind da Spuren deines Lebens, 
Gedanken, Bilder und Augenblicke. 

Sie werden uns an dich erinnern, 
uns glücklich und traurig machen
 und dich nie vergessen lassen.

Herzlichen Dank für die Anteilnahme zum plötzlichen 
Tode meines Bruders

Hans Peter Landert

Im Namen aller Angehörigen
Conny Stoll

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Dr. med. Gernot Binder
Facharzt für Allgemeinmedizin

Schlossstraße 5 • 79848 Bonndorf • Telefon 0 77 03/2 14

Praxisurlaub
Die Praxis ist vom 21.02.2022 bis 04.03.2022 geschlossen.

Vertretung übernehmen:  Dr. Pitsch/Dr. Schenck Tel. 910 66
  (21.02. - 25.02.2022)
  Dr. Pauli Tel. 80 88
  Dr. Meyer Tel. 18 82  
  (28.02. - 03.03.2022)

Ärztlicher Notfalldienst Tel. 116 117
Die Praxis ist ab 07.03.2022 wieder geöffnet.

Ihr Praxisteam Dr. Binder
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BITTE BEACHTEN!
Ihre Anzeige soll in
KW 8 erscheinen?

Dann buchen Sie einen 
Tag früher!
Aufgrund des 

„Schmotzigen Dunschtig“
am Donnerstag, 

24. Februar 2022 
werden alle Blättle einen 
Tag früher ausgeliefert.

Bei Kombinationen, Landkreisen und 
Wirtschaftsräumen muss Ihre Anzeige 

für KW 8 spätestens am 
Do, 17.2.22, 9 Uhr im Verlag eingehen.

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapeutische Medizin Stühlingen GmbH

Für unsere Verwaltung suchen wir in Vollzeit oder Teilzeit eine/n

Kfm. Angestellte / Sekretär/in
oder

Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Hans Carossa Klinik, Geschäftsleitung
E-Mail: personal@carossa-klinik.de

Hauptstraße 19, 79780 Stühlingen, Tel. 07744/930-0
www.carossa-klinik.de

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Kaufe alle Autos
Benzin und Diesel, TÜV, km egal.

Tel. 01522 60 30 394 • gut bezahlt



Hauptstrasse 7A  |   79780 Stühlingen
Tel.: 07744/9297774  |   s.zeitz@praxis-der-momente.de

Praxis der Momente in Stühlingen
Erlebe Deinen persönlichen Moment der Entspan-
nung, Selbstwahrnehmung und Ausgeglichenheit...

Erwachsenen und Kindern biete ich :
Psychologische Beratung, Trauerbegleitung, Auto-
genes Training, Progressive Muskelentspannung, 
Mental Training, Chakrenarbeit und Chakrenmedit-
ationsabende... 

Für mehr Informationen besuche 
doch meine Internetseite 
www.praxis-der-momente.de

herzlichst  

Saskia Zeitz



04429


